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Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 

Ausschuss Schule und Weiterbildung  

 

Parken auf Schulhöfen 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

die Fraktion DIE LINKE bittet Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der 

kommenden Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zu setzen: 

Schulhöfe dienen u. a. der Erholung der Kinder in den Pausen. So soll diese freie Zeit 

vorzugsweise draußen in der frischen Luft verbracht werden. Überdachte Bereiche stellen 

sicher, dass die Kinder auch bei Regen nicht zwingend im Gebäude bleiben müssen. 

Trotzdem gibt es Schulhöfe, auf denen Lehrer z. T. in erheblichen Umfang ihre Autos 

während der Schulzeiten abstellen. 

Dazu hat die Fraktion DIE LINKE folgende Fragen: 

1. Wo (Bitte Gesetz, Erlass, Richtlinie etc. nennen) und wie ist festgelegt, wieviel 

Fläche den Schülern pro Kind auf dem Schulhof zur Verfügung stehen muss? 

2. In der Drucksache 2932/2015 erklärt die Verwaltung auf Seite 3: „Das Parken auf 

Schulhöfen ist grundsätzlich verboten.“ Wo ist das schriftlich fixiert? (Der Verweis 

auf § 107 GO NRW in der o. g. Drucksache ist nicht zielführend, weil er nur die 

Tatsache definiert, dass Schulen öffentliche Einrichtungen sind.) 

3. Wie wird die Einhaltung dieser Regelung kontrolliert und wer ist für diese Kontrolle 

zuständig? 

4. Wer haftet für auf dem Schulhof durch parkende oder fahrende Autos verletzte 

Kinder? Wer haftet für Schäden an auf dem Schulhof parkenden Autos, die von 

spielenden Schulkindern verursacht werden? 
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5. Müssen auf dem Schulhof Unterstellflächen für die Kinder bei Regen vorhanden 

sein und müssen diese Unterstellflächen freigehalten werden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.  

Michael Weisenstein 

Fraktionsgeschäftsführer 
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